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Datum: 03.08.2021

Satzung Uber den Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 65 der Stadt Teterow fiir das allge-
meine Wohngebiet ,,Miihlenblick"

hier: Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung der Tréiger 6ffentli-
cher Belange gem. §4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Landkreis Rostock als Tréiger Offentlicher Belange wird folgende Stellung-
nahme zum oben genannten Planentwurf (Stand: 24.06.2021) abgegeben:

Die Stadt Teterow beabsichtigt mit der Aufstellung des B-Planes die planungsrechtlichen
Voraussetzungen fur einWohngebiet zu schaffen. Ziel der Planung ist es, ein Wohnge-
biet mit differenzierten Wohnangeboten zu entwickeln. So sollen neben Einfamilien-
hausgrundstucken und Doppel- sowie Reihenhéuser auch Wohnungen in Mehrfamilien-
héusern geschaffen werden. Die Ahderung des Fléchennutzungsplanes (F-Plan) erfolgt
im Parallelverfahren naCh § 8 Abs. 3 BauGB.

1. Regionalplanung

Aus regionalplanérischer Sicht ist zum Vorentvvurf Folgendes anzumerken:

Es wird begruf3t, dass sich die Stadt Teterow intensiv mit der Wohnentwicklung und dem
Wohnbedarf beschaftigt. Die Stadt hat als Mittelzentrum eine besondere Funktion als
Wohnstandort, fur die Daseinsvorsorge und insbesondere auch als gut entwickelter Ge-
werbestandort fUr die gesamte Region. Allerdings ist festzustellen, dass Teterow in den
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Ietzten Jahren sukzessiv Einwohner verloren hat (2001-2020: -1.494, d.h. -15 %). Die
Bevdlkerungsprognose des Landkreises Rostock sieht fUr Teterow weitere Einwohner-
verluste bis 2035, insbesondere bei Kindern und den arbeitsfahigen Einwohnern, vo-
raus. Daher ist es fUr Teterow wichtig, entsprechende Bedarfe zu analysieren und Mafi-
nahmen umzusetzen, um der negativen Einwohnerentwicklung entgegen zu steuern.
Aus diesem Grund muss sich die Stadt in der vorliegenden Planung nocherganzend mit
der bisherigen Entvvicklung (Einwohner, Altersgruppen, Wohnungsbestand, soziale Inf-
rastruktur) auseinandersetzen. Daraus sind dann die konkreten Bedarfe fur den Woh-
nungsbau unter Beachtung der verschiedenen Altersgruppen abzuleiten. Ein Angebots-
mix, wie bereits mit EFH, MFH, Doppel- und Reihen-hausern vorgesehen, ist durchaus
wunschenswert. Es sollten jedoch auch die Entwicklungen im Innenstadtbereich (Leer-
stand, Sanierungen, Umnutzungen/Aktivierungen usw.) mit betrachtet werden.

Das Amt fur Kreisentvvicklung hat der Stadt Teterow im April 2020 eine umfangreiche
Strukturanalyse fUr die Stadt und den Nahbereich sowie im Mai 2021 eine aktuelle Be-
v6|kerungs-prognose bis 2035 mit Realabgleich zur Verfugung gestellt. Diese Daten
k6nnen fur die vorliegende Planung verwendet werden.

2. Festsetzung der Grundfléchenzahl (GRZ)

Nach der textlichen Festsetzung 02/a) ist im Plangebiet eine Uberschreitung der festge-
setzten GRZ im Sinne des § 19 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausnahms-
weise zuléissig und nur bei der Ermittlung der Grundfléiche im Sinne des § 19 Abs. 4
BauNVO anzurechnen, wenn diese durch Fléichen von ebenerdigen, mindestens zwei-
seitig offenen Terrassen ohne Uberdachung direkt an Wohngebéiuden heworgerufen
wird.

Nach § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die zuléssige Grundfléche durch die Grundfléichen
der in Satz 1 bezeichneten Anlagen (Garagen und Stellplétze mit ihren Zufahrten, Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, baulichen Anlagen unterhalb der Geléindeober-
fléche, durch die das Baugrundstuck Iediglich unterbaut wird) bis zu 50 vom Hundert
Uberschritten werden, hbchstens jedoch bis zu einer Grundfléichenzahl von 0,8. Nach S.
3 dieser Vorschrift k6nnen im Bebauungsplan von S. 2 abweichende Bestimmungen
getroffen werden.

Die eben genannte Vorschrift ist jedoch auf Terrassen (wie oben beschrieben)nicht an-
wendbar. Aus planungsrechtlicher Sicht ist eine Terrasse, welche direkt an die Hauptan-
Iage (Wohnhaus) anschlief$t als Teil der Hauptanlage zu werten. Die Terrasse ist soMit
keine Nebenanlage im Sinne von § 14 BauNVO. Es wird empfohlen, die in Rede ste-
hende Festsetzung zu Uberarbeiten.

Des Weiteren ist nach der textlichen Festsetzung 02/b) festgeleQt,dass private Er-
schlie6ungswege fUr das Grundstuck 49 sowie die GFL-Fléchen fUr die Grundstticke 47,
48, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 und 77 sind bei der Ermittlung der Grundfléichen-
zahl (GRZ) im Sinne des § 19 BauNVO unberticksichtigt zu Iassen. Es wird angeregt,
die privaten ErschlieI3ungswege als private Verkehrsfléiche nach § 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB festzusetzen. Die ErschlieBungswege befinden sich nach der Vorliegenden Pla-
nung auf Bauland (WA). Daher sind sie nach § 19 Abs. 3 BauNVO in die GRZ mit einzu-
rechnen. Eine Nichtberticksichtigung kann nicht erfolgen.



H6he der baulichen Anlagen

l

,,§ 18 Abs. 1 verpflichtet bei Festsetzung der H6he baulicher Anlagen, die erforderlichen
Bezugspunkte zu bestimmen. Ohne Bezugspunkte ist die Festsetzung der H6he bauli-
cher Anlagen nicht m6glich. Die Vorschrift entspricht den allgemeinen Anforderungen an
die Bestimmtheit planungsrechtlicher Festsetzungen (...), bezogen auf die Merkmale
dieses MaBbestimmungsfaktors. Ist beabsichtigt, die H6he baulicher Anlagen festzuset-
zen, sind die hierfclr erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen." (Quelle: EZBK/S6fker,
141. EL Februar 2021, BauNVO § 18 Rn. 3)

Als oberer Bezugspunkt hinsichtlich der festgelegten H6he wird im Bebauungsplan der
First von baulichen Anlagen bestimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht jede bau-
liche Aniage einen First aufvveist. Sollte der Fall eintreten, dass im Plangebiet eine bau-
liche Anlage errichtet werden sollte, die keinen First aufWeist, besteht hier eine Rege-
Iungs|ucke. Dies sollte bei der weiteren Planung betrachtet werden.

Nach der textlichen Festsetzung O3/b) sind aufragende technische Gebaudeteile wie
Antennen, Schornsteine und Blitzableiter sind nicht auf die maximal zulassige H6he an-
zurechnen.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Festsetzung zu unbestimmt ist. Nach § 16 Abs.
6 BauNVO k6nnen im Bebauungsplan nach Art und Umfang bestimmte Ausnahmen von
dem festgesetzten Maf$ der baulichen Nutzung vorgesehen werden.

,,Die Art der Ausnahme wird dadurch eindeutig bestimmt, dass der Plan den MaBbe-
stimmungsfaktor nennt, von dem abgewichen werden darf. Der Umfang der Abweichung
ist zu definieren, indem festgelegt wird, wie weit die Abweichung (zahlenméf$ig) gehen
darf. Mangelt es an (einer) dieser ,,inhaltlichen Umgrenzungen", ist der Ausnahmevorbe-
halt unwirksam." (QueIle:.B6nker/Bischopink, Baunutzungsverordnung, BauNVO § 16
Rn. 46, beck-online)

Der eben genannten Festsetzung mangelt es an einer Festlegung des Umfanges in Be-
zug auf die Ausnahme. Es wird empfohlen, die Festsetzung zu Uberarbeiten.

4. Verfahrensvermerke

J

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass alle Verfahrensvermerke zu siegeln und
vom Bfirgermeister zu unterschreiben sind. Die Verfahrensvermerke dienen dem Nach-
weis der rechtskonformen Durchftihrung des Planaufstellungsverfahrens. Sie k6nnen
unter Umstéinden bei der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften von Bedeutung sein. Durch ihre Unterzeichnung und Siegelung erhalten sie
den Charakter und die Beweiskraft Ciffentlicher Urkunden. Inhaltlich miissen sie daher
eindeutig sein und dem vollsténdigen Verfahrensverlauf entsprechen.

5. Durch das Amt fur Kreisenlwicklung wurden die berflhrten Fachémter des Landkrei-
ses Rostock beteiligt.

Die in der Anlage beigefflgten Fachstellungnahmen der Amter:

.

3.

Bauamt (Amt 63)
633 Untere DenkmalschutzbehérdeO vom 23.07.2021



\

. Amt fur StrafSenbau und -verkehr (Amt 65)
652 Straf$enverkehrO vom 19.07.2021

. Umweltamt
661
662
664
665

O

O

O

O

(Amt 66)
Untere Naturschutzbeh6rde
Untere Wasserbehérde
Untere Bodenschutzbehérde
Untere Immissionsschutzbehérde

vom 02.08.2021
vom 20.07.2021
vom 27.07.2021
vom 21 .07.2021

sind Bestandteile dieser Stellungnahme.

Die fiJr die Satzung relevanten lnhalte der Fachstellungnahmen sind gleichfalls entspre-
chend zu berflcksichtigen.

Mit freundlichen Gruf3en
lm Auftrag

tsleiter

Anlage:
Stellungnahmen der Fachbehérden des Landkreises Rostock

ui



Untere Denkmalschutzbeh6rde
- des Landkreises Rostock -

Az.: 05076-21-63303

Auskunft erteilt: Herr Hail

23.07.2021

Amt fur Kreisentwicklung

SG Regional- und Bauleitplanung
August-Bebel-StraBe 3
18209 Bad Doberan

Stellungnahme aus denkmalpflegerischer Sicht geméiB §§ 1 (3) und 7 (6) Denkmalschutzgesetz M-V

Vorhaben: 106-106n-BP06500-E210624
B-plan Nr. 65 der Stadt Teterow fUr das allgemeine Wohngebiet "MUhlenblick"

Bauort:

Lage:

Teterow,

Gemarkung Teschow (tete), Flur 17, FlurstiJck div.

IM Bereich des o. g. Vorhabens sind mehrere Bodendenkmale betroffen, die durch die geplanten
Maf3nahmen berilhrt werden (Kartenausschnitt anbei, blaue Markierungen).

Denkmale sind gem3I?> § 2 (1) DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an deren
Erhaltung und Nutzung ein dffentliches lnteresse besteht, wenn die Sachen bedeutend fiir die Geschichte
des Menschen, fur Stédte und Siedlungen oder fElr die Entwicklung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
sind und fiir die Erhaltung und Nutzung ktinstlerische, wissenschaftliche, geschichtliche, volkskundliche oder
stéidtebauliche Grilnde vorliegen [§ 2 (1) DSChG M-V]. Gem. § 1 (3) sind daher bei dffentlichen Planungen
und Mailnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berilicksichtigen.

Bei den gekennzeichneten Bereichen handelt es sich' um Bodendenkmaie, deren Verénderung oder
Beseitigung nach § 7 DSchG M-V genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jegiicher Erdarbeiten die
fachgerechte Bergung und Dokumentation der Bodendenkmale sichergestellt wird. Alle durch diese
Mallnahmen anfallenden Kosten hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen [§ 6 (5) DSchG M-V]. Bergung
und Dokumentation sind mit dem Landesamt fiJr Kultur und Denkmalpflege abzustimmen und mussen vor
Beginn jeglicher Erdarbeiten sichergestellt sein.

Aufgrund der vollfléchigen Betroffenheit von Bodendenkmaien wird dringend angeraten, rechtzeitig im
Vorfeld eine fachwissenschaftliche Voruntersuchung des gesamten B-plan-Bereiches durchfuhren zu
Iassen, um die genaue Ausdehnung, den Erhaltungszustand und die Qualitét der betroffenen

Bodendenkmale zu ermitteln. Durch diese archéologische Voruntersuchung kann bereits im Vorfeld der
Erschliel3ung mittels Suchschnitten festgestellt werden, in welchen Bereichen umfangreichere
archéologische Bergungs- und Dokumentationsarbeiten (Hauptuntersuchungen) notvvendig werden. Letztere
sollten mdglichst nach Ermittlung der Voruntersuchungsergebnisse durchgefilhrt werden, um Baufreiheit und
somit Planungssicherheit zu gewéhrleisten. Durch diese Hauptuntersuchungen im Vorfeld der ErschlieI3ung
werden die Bauherren von der Verpflichtung befreit, archéologische Bergungs- und

Dokumentationsmaf3nahmen selbst zu veranlassen und zu finanzieren. In vielen B-Plan-Gebieten des
Landes wurde eine solche Vorgehensweise bereits erfolgreich praktiziert.

FUr weitere Auskilnfte zu den bodendenkmalpflegerischen Belarigen steht jederzeit die untere

Denkmalschutzbehérde des Landkreises Rostock, Am Wall 3-5, 18273 Gustrow (Herr Hail, Tel.: 03843/755-
63303, E-Mailz Stephan.Hass@lkros.de) zurVerfugung.

Haf3
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Amt fiJr Stra6enbau und Verkehr
SG StraI3enverkehr

Gilstrow, 19. Juli 2021
Tel. 03843/755-65222
Fax: 03843/755-65899
Bearbeiter: Frau Freudenreich
AZ: 111.65.2, 36.12.07.01-freu

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung
Frau Baltzer

im Hause

Stellungnahme zum Vorhaben: 106-106nBP06500-E210624
B-Plan Nr. 65 der Stadt Teterow

Zum vorgenannten Bauvorhaben bestehen aus verkehrsrechtlioher Sicht keine Bedenken.

Sollte die MaI3nahme Auswirkungen auf den 6ffentlichen StraI3enverkehr haben, ist grundsétzlich von
einer maximalen halbseitigen StraI3ensperrung auszugehen, um eine zusétziiche Beeintréchtigung
des flief3enden Verkehrs auf ein Minimum zu beschréénken.

Rechtzeitig vor Beginn der Baumai3nahmen, die sich auf den Straf3enverkehr auswirken, hat die bau-
ausfiihrende Firma nach §45 Abs. 6 StVO unter Vorlage eines Verkehrszeichenplanes von der zu-
sténdigen StraI3enverkehrsbeh6rde die Anordnung nach §45 Abs. 1 - 3 StVO daruber einzuholen, wie
ihre Arbeitsstelle abzusperren und zu kennzeichnen ist, ob und wie der Verkehr, auch bei teilweiser
StraBensperrung, zu beschrénken, zu Ieiten und zu regeln ist, ferner ob und wie sie gesperrte Straf3en
und eventuelle Umleitungen zu kennzeichnen hat. Sie hat diese Anordnung zu befolgen und Lichtzei-
chenanlagen zu bedienen.

Der Antraq ist vollsténdiq ausqefullt und reqelméfliq 2 Wochen vor Baubeqinn einzureichen!

Der Antrag nach § 45 Abs. 6 StVO ist im Internet unter Iandkreis-rostock.de. als pdf-Datei abrufbar.

Ein eventueller Markierungs- und Beschilderungsplan ist rechtzeitig vor Verkehrsfreigabe der zustén-
digen Stra[3enverkehrsbeh6rde zur Anordnung vorzulegen.

gez. Freudenreich



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Naturschutzbehfjrde

Gustrow, 02.08.2021
Unser Az: 66.0-51 . 10. 10-5-199

Amt fiJr Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 106-106n-BP06500-E210624
Vorhaben: B-Plan Nr. 65 der Stadt Teterow fiir das allgemeine Wohngebiet "Mliihlenblick"
Vorhabenstréiger: Stadt Teterow
Stand: 24.06.2021

Zu den vorgelegten Planunterlagen (Planzeichnung mit Begrundung und Umweltbericht) mit
Bearbeitungsstand 24.06.2021 wird aus der Zusténdigkeit des Landrates als untere Naturschutzbehérde
nachfolgende Stellungnahme abgegeben:

Planzeichnung

Béi der festgesetzten Fléche nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB handelt es sich im Bereich des Flurstuc>ks 46 um
das gesetzlich geschutzte Biotop GUE20943 (GIS-Code 0407-313B5155) Gesetzesbegriff ,,naturnahe
Bruch-, Sumpf- und Auwéldet"'. Um eine nachrichtliche Ubernahme wird gebeten.

Eingriffs-Ausgleichs-Ermittlung

Es fehlt die Ermittlung von Funktionsbeeintréchtigungen gesetzlich geschiitzter Biotope bzw. Biotoptypen ab
einer Wertstufe 2 3 (s. HzE Punkt 2.4). FiJr Wohngebiete gelten nach Anlage 5 50 bzw. 200 m Wirkbereich
fur derartige Biotope sowie die entsprechende prozentuale Beeintréchtigung nach Tab. 0,5 und 0,15. Dies
betrifft v.a. die geschiitzten Biotope, die im nordwestlichen Bereich angrenzen. Die geschiitzten Biotope
si]d6stlich der Stra|3e ,,Bornmuhlenweg" kénnen aufgrund der Vorbelastung durch die Straf$e
unberiicksichtigt bleiben.

Mit freundlichen Grc|Ben

gez. Karin Knopf

Sachbearbeiterin

J

l

4'



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Wasserbehbrde

Gustrow, 20.07.2021
UnserAz: 66.0-51.10.10-5-199

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 106-106n-BP06500-E210624
Vorhaben: B-Plan Nr. 65 der Stadt Teterow fiir das allgemeine Wohngebiet "MUhlenblick"
Vorhabenstrégerz Stadt Teterow

Aus Sicht der Untere Wasserbehdrde ist der B-Plan-Entwurf in der weiteren Bearbeitung in Bezug aUf dem
Umgang mit dem Niederschlagswasser zu konkretisieren. Die Erarbeitung eines entsprechenden Konzepts
durch ein Ingenieurbilro wird begriJf3t. Aus den Erfahrungen vergangener Niederschlagsereignisse wird
darauf verwiesen, dass eine ungedrosselte Ableitung in die ,,Kleine Peene" ausgeschlossen wird.

Mit freundlichen Gru|'3en

gez. Vernunft

I



Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Bodenschutzbeh6rde

Gustrow, 27.07.2021
Unser Az: 66.0-51.10.10-5-199

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

Stellungnahme zur Reg-Nr.:
Vorhaben:

Vorhabenstréiger:

106-106n-BP06500-E210624
B-Plan Nr. 65 der Stadt Teterow fiir das allgemeine Wohngebiet
"Muhlenblick"
Stadt Teterow

I

l

In Auswertung des Text- und Kartenteils zum o.g. Plan geben wir im Rahmen der Einbeziehung der Tréger
éffentlicher Belange unsere Stellungnahme fur den Planungstréger ab. Der vorliegende Plan wurde auf
Belange des Bodenschutzes und entsprechend unserem Kenntnisstand auf das Vorhandensein von
Altlasten auf den angegebenen Grundstilcken geprilft.

l

Die Gemeinde hat sich mit den Belangen des Bodenschutzes auseinandergesetzt. Die betroffenen B6den
haben eine mittlere Bodenwertzahl von 49, zéhlen also trotz des Nichterreichens der BWZ von 50 zu den
wertvollen Bdden im Land und besitzen eine hohe Schutzwurdigkeit.

Altlasten oder Altlastenverdachtsfléichen sind im VOrhabensgebiet nicht bekannt.

Die Fiéchen werden derzeit Iandwirtschaftlich genutzt. Eine anthropogene Uberprégung wird hier nicht
gesehen;

Hinweise:
Sollte bei den BaumaBnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (HausmE|||, gewerbliche Abféille,
Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfélle vom Abfallbesitzer bzw. vom
Grundsttickseigentiimer einer ordnungsgeméI3en Entsorgung zuzufiihren. Diese Abfélle dElrfen nicht zur
erneuten Bodenverfilllung genutzt werden.

Soweit weiterhin im Rahmen von BaumaBnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem
Grundstilck auf- oder eingebracht werden soil, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen Vorsorge gegen
das Entstehen schédlicher Bodenverénderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchv) vom 12.07.1999 (BGBI. I S.1554) sind zu beachten.
Auf die Einhaltung der Anforderungen der DIN 19731 (Ausgabe 5/98) wird besonders hingewiesen.

Der Grundstiickseigentilmer und der Inhaber der tatséichlichen Gewalt Uber ein Grundstuck sowie die
weiteren in §4 Abs. 3 und 6 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) genannten Personen sind
verpflichtet, konkrete Anhaltspunkte dafiJr, dass eine schédliche Bodenverénderung oder Altlast vorliegt,
unverzuglich der zusténdigen unteren Bodenschutzbehdrde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei
Baumaf3nahmen, Baugrunduntersuchungen oder éhnlichen Einwirkungen auf den Boden und den
Untergrund zusétzlich fiir die Bauherren und die von ihnen mit der Durchfuhrung dieser Tétigkeiten
Beauftragten, Schadensgutachter, Sachversténdige oder Untersuchungsstellen.

Werden schéidliche Bodenveréinderungen oder Altlasten i.S.d. BBodSchG festgestellt, sind die
Grundstdckseigentilmer auf Grundlage von §2 Gesetz Uber den Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landesbodenschutzgesetz - LBOdSChG M-V) verpflichtet, den unteren Bodenschutzbehdrden
der Landkreis und kreisfreien Stédte hieruber Mitteilung zu machen.



Bei allen Maf3nahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schédliche Bodenverénderungen, welche eine
VerSchmutzung, unnotige Vermischung oder Verénderung des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung
oder Erosion hervorrufen konnen, vermieden werden.

gez. Hadler

4
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Landkreis Rostock
Umweltamt
Untere Immissionsschutzbehérde

Gustrow, 21.07.2021
Unser Az: 66.0-51.10.10-5-199

Amt fur Kreisentwicklung
SG Regional- und Bauleitplanung

~.

Stellungnahme zur Reg-Nr.: 106-106n-BP06500-E210624
Vorhaben: B-Plan Nr. 65 der Stadt Teterow fiir das allgemeine Wohngebiet "Miihlenblick"
Vorhabenstréiger: Stadt Teterow

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den o.g. B-plan-Entvvurf.

Mit freundlichen GruBen

gez. Skirl

g



STADT TETEROW
Eingang

15. Juli 2021

Aniagei:..,........,.......,.... Reg.-N
Bea'';;.hin,vEisi..................

Stadtwerke Teterow GmbH • Gasstraße26 -17166 Teterow
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Bebauungsplan Nr. 65 der Stadt Teterow fürdas allgemeine Wohngebiet „Mühlenblick"und
12. Änderungdes Flächennutzungsplanesder Stadt Teterow

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Stadtwerke Teterow GmbH und der Zweckverband „Wasser/Abwasser Meckl. Schweiz" haben keine
Bedenken zu o. g. Bebauungsplan.

Die unter Punkt4 der 12. Änderungdes Flächennutzungsplanesdargestellten Erschließungensind
korrekt dargelegt.

Das Baugebiet befindet sich nicht in den Trinkwasserschutzzonen des Wasserwerkes Teterow.

Mit freundlichem Gruß

Grinclel
Abtei!
Techi 'sütfies

Stadtwerke Teterow GmbH
Gasstraße26 • 17166 Teterow

USt-ID DE137237381
Amtsgericht Rostock • HRB 5672

Telefon 0399615330
Fax 03996174744

info@sw-teterow.de
www.sw-teterow.de

Geschäftsführer
Hagen Frank Böhme

Aufsichtsratsvorsteender
JürgenWasner

Ostseesparkasse Rostock
IBAN DE65 1305 0000 0755 0024 66

Deutsche Kreditbank AG
IBAN DE72 1203 0000 0000 1735 34





Allgemeine Datenschutzinformation:  
Der Kontakt mit dem StALU MM ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden (Rechtsgrundlage: 
Art. 6 (1) e DSGVO i.V.m. § 4 (1) DSG M-V). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.regierung-mv.de/Datenschutz. 
 
Post- und Hausanschrift sowie 
Sitz der Amtsleiterin: 
Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt  
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3, 18069 Rostock 
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Internet: www.stalu-mv.de/mm 
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B-Plan Nr. 65 Wohngebiet Mühlenblick und 12. Änderung F-Plan Teterow, Vorentwurf 
Ihr Schreiben vom 08.07.2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu den eingereichten Unterlagen gebe ich im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange aus Sicht des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg 
(StALU MM) folgende Stellungnahme ab: 
 
Landwirtschaft: 
 
Zu dem Vorhaben bestehen seitens der Abteilung grundsätzlich keine Bedenken. Hinsichtlich der 
betroffenen und angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen wird jedoch um Beachtung folgender 
Hinweise gebeten: 
 
• Der Entzug bzw. die zeitweilige Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen ist auf den 
absolut notwendigen Umfang zu beschränken. Auf den zeitweilig in Anspruch genommenen 
Flächen ist die landwirtschaftliche Nutzbarkeit nach Abschluss der Baumaßnahmen vollständig 
wiederherzustellen. 
 
•   Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit landwirtschaftlicher 
Technik und die Funktionstüchtigkeit vorhandener Drainagesysteme sind sicherzustellen.  
 
•   Von den Planungen betroffene Landwirtschaftsbetriebe sind frühzeitig zu beteiligen und über 
zu erwartende Einschränkungen der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit ihrer Eigentums- oder 
Pachtflächen zu informieren, damit vor Realisierung der Maßnahme ggf. erforderliche Ausgleichs- 
und Entschädigungsregelungen getroffen werden können. 
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Naturschutz, Wasser und Boden: 
 
Naturschutz 
 
Naturschutzfachliche Belange, die durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg (StALU MM) zu vertreten sind, werden nicht berührt. Zuständige 
Naturschutzbehörde ist die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Rostock. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Ver- und Entsorgungsleitungen sowie wasserwirtschaftliche Anlagen, die sich im 
Zuständigkeitsbereich des StALU MM befinden, sind nicht betroffen. Das Gleiche gilt für 
Gewässer I. Ordnung. 
 
Mögliche Maßnahmen am im Vorhabengebiet befindlichen Gewässer II. Ordnung sind mit dem 
unterhaltungspflichtigen WBV sowie der hier zuständigen Unteren Wasserbehörde des 
Landkreises Rostock abzustimmen. 
 
WRRL 
 
Zu den Wasserkörpern und den Belangen der WRRL werden in den vorliegenden Unterlagen 
keine Ausführungen gemacht. Die Unterlagen sind entsprechend zu ergänzen. 
 
Begründung/ zu klärende Sachverhalte: 
 
Zur Niederschlagsentwässerung werden in beiden Unterlagen keine konkreten Angaben 
gemacht. Es wird ausgeführt, dass das Regenwasser wegen der Lehmböden nicht versickern 
kann. Sollte dies der Fall sein fehlen im B-Plan Regenrückhaltebecken. Durch die 
Regenentwässerung wäre vermutlich der berichtspflichtige Wasserkörper MIPE-1800 
Köthelbach betroffen.   
 
Durch die Abwasserentsorgung kann es auch zu erhöhten Nährstoffeinträgen in den Teterower 
See und den Pampower Graben (Wasserkörper MIPE-1900) kommen. In der aktuellen 
Maßnahmenplanung wurde die Maßnahme MIPE-1900_M16 „Stabilisierung der P-Austräge KA 
Teterow“ im Hinblick auf die Nährstoffeinträge in den Teterower See formuliert. Direkt durch das 
Vorhaben betroffen ist der Grundwasserkörper WP_PT_2_16. 
 
Der Ausgleich sollte auch zur Umsetzung von WRRL Maßnahmen an den vom Vorhaben 
betroffen Gewässer eingesetzt werden. 
 
Bodenschutz 
 
Bodenschutzrechtliche Belange, die durch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg zu vertreten sind, werden nicht berührt.  
 
Nach § 14 Abs. 3 Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG M-V) sind die Landräte und 
Oberbürgermeister (Bürgermeister) der kreisfreien Städte für die Ermittlung und Erfassung 
altlastverdächtiger Flächen sowie die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zuständig. Die 
Stellungnahme der Unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Rostock ist daher einzuholen. 
 
Soweit im Rahmen von Baumaßnahmen Überschussböden anfallen bzw. Bodenmaterial auf dem 
Grundstück auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen 
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Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen, die 
standorttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berücksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 
12 Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sind zu beachten.  
 
Sofern im Zuge der Baugrunderschließung Bohrungen niedergebracht werden, sind die 
ausführenden Firmen gegenüber dem LUNG M-V – Geologischer Dienst – meldepflichtig.  
 
Immissionsschutz:  
 
Hinsichtlich des vorbezeichneten Vorhabens möchte ich auf folgende nach dem BImSchG 
genehmigungsbedürftigen Anlagen in einem Umkreis von ca. einem Kilometer zum Vorhaben 
hinweisen: 
 
In einer Entfernung von ca. 790 m nordöstlich vom Vorhaben (Gemarkung Teterow, Flur 35, 
Flurstücke 19/2, 22/5) betreibt die Biogas Produktion Altmark GmbH zwei Blockheizkraftwerke 
(BHKW). Ein BHKW mit dem Brennstoff Biogas hat eine Feuerungswärmeleistung von 
2,098 MW, das zweite BHKW mit den Brennstoffen Biogas und Erdgas hat eine 
Feuerungswärmeleistung von 3,399 MW. 
 
Hinsichtlich dieser Anlagen ist zu berücksichtigen, dass bei einem bestimmungsgemäßen 
Anlagenbetrieb Luftschadstoffe sowie Schall innerhalb der zulässigen Grenzwerte emittiert 
werden können.  
 
Sonstige von unserer Behörde zu vertretende Belange sind vom o.g. Vorhaben nicht berührt. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Silke Krüger-Piehl 


